
rfis 
*8 

Amt für Höhere Bildung 
Uffizi per la furmaziun media-superiura 
Ufficio della formazione medio-superiore 

Dr. Hans Peter Märchy, Leiter 
Gäuggelistrasse 7, Postfach 46,7002 Chur 
Tel. 081 254 12 30 / Fax 081 254 12 42 

hans.peter.maerch v @ ahb.or.ch 
www.ahb.gr.ch 

Chur, 20. Januar 2011 AV AHB 2011 

Amtsverfügung 
betreffend Erstellen von Duplikaten von Abschlusszeugnissen 

der Mittelschulen des Kantons Graubünden 

Gestützt auf Art. 31 der Verordnung über das Gymnasium im Kanton Graubünden (BR 
425.050, GymVO) 

1. Duplikate werden ausgestellt aufgrund einer (schriftlichen) Anfrage eines 
Absolventen oder einer Absolventtn an die besuchte Mittelschule oder an das Amt. 

2. Ausgestellt wird das Duplikat von der Schule, die auch das originale 
Abschlusszeugnis ausgestellt hat. Wenn möglich wird das Duplikat im Layout 
ausgestellt, in dem das Original ausgestellt wurde. 

3. Das Amt prüft die Richtigkeit der Angaben anhand des Notenprotokolls der 
Abschlussprüfungen. Kopien der Notenprotokolle von Abschlüssen an den 
Mittelschulen sind seit 2007 im Amt verfügbar. Für früher ausgestellte Zeugnisse 
stellt die Schule einen Auszug aus dem Notenprotokoll zu. 

4. Das Amt leitet das Duplikat zur Unterschrift an den Vorsteher bzw. die Vorsteherin 
des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements weiter und retourniert 
anschliessend das unterschriebene Zeugnis an die Schule oder in dringenden Fällen 
direkt an den Absolventen bzw. die Absolventin. 

5. Die Schule stellt den Aufwand für die Erstellung des Duplikats in Rechnung. 

6. Für die Maturitätszeugnisse der Schweizer Schule Mailand holt das Amt bei der 
Standeskanzlei Graubünden zusätzlich eine Apostille ein. 

7. Der Unterschied zum Originalzeugnis besteht in folgenden Punkten: 
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden 
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'amblent dal Grischun 
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni 

v e r f ü g t  
das Amt für Höhere Bildung: 



a. Das Zeugnis enthält zusätzlich die Bezeichnung „DUPLIKAT" dort, wo sich 
die Noten und Unterschriften befinden, sowie das neue Ausstelldatum. 

b. Unterschrieben wird das Duplikat durch den amtierenden Schulleiter bzw. 
die Schulleiterin und den amtierenden Vorsteher des Erziehungs-, Kultur-
und Umweltschutzdepartementes. 

8. Mitteilung an die Rektorate der Mittelschulen des Kantons Graubünden; an die 
Standeskanzlei; an das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement. 
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